
2026/06/21 11:10 1/2 Art. 20 Dublin-III-VO: Einleitung des Verfahrens

Aufenthaltswiki - https://wiki.aufentha.lt/

Art. 20 Dublin-III-VO: Einleitung des
Verfahrens

1. Wortlaut

(1) Das Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats wird eingeleitet, sobald in einem
Mitgliedstaat erstmals ein Antrag auf internationalen Schutz gestellt wird.

(2) Ein Antrag auf internationalen Schutz gilt als gestellt, wenn den zuständigen Behörden des
betreffenden Mitgliedstaats ein vom Antragsteller eingereichtes Formblatt oder ein behördliches
Protokoll zugegangen ist. Bei einem nicht in schriftlicher Form gestellten Antrag sollte die Frist
zwischen der Abgabe der Willenserklärung und der Erstellung eines Protokolls so kurz wie möglich
sein.

(3) Für die Zwecke dieser Verordnung ist die Situation eines mit dem Antragsteller einreisenden
Minderjährigen, der der Definition des Familienangehörigen entspricht, untrennbar mit der
Situation seines Familienangehörigen verbunden und fällt in die Zuständigkeit des Mitgliedstaats,
der für die Prüfung des Antrags auf internationalen Schutz dieses Familienangehörigen zuständig
ist, auch wenn der Minderjährige selbst kein Antragsteller ist, sofern dies dem Wohl des
Minderjährigen dient. Ebenso wird bei Kindern verfahren, die nach der Ankunft des Antragstellers
im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten geboren werden, ohne dass ein neues
Zuständigkeitsverfahren für diese eingeleitet werden muss.

(4) Stellt ein Antragsteller bei den zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats einen Antrag auf
internationalen Schutz, während er sich im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats aufhält,
obliegt die Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats dem Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet
sich der Antragsteller aufhält. Dieser Mitgliedstaat wird unverzüglich von dem mit dem Antrag
befassten Mitgliedstaat unterrichtet und gilt dann für die Zwecke dieser Verordnung als der
Mitgliedstaat, bei dem der Antrag auf internationalen Schutz gestellt wurde.

Der Antragsteller wird schriftlich von dieser Änderung des die Zuständigkeit prüfenden
Mitgliedstaats und dem Zeitpunkt, zu dem sie erfolgt ist, unterrichtet.

(5) Der Mitgliedstaat, bei dem der erste Antrag auf internationalen Schutz gestellt wurde, ist
gehalten, einen Antragsteller, der sich ohne Aufenthaltstitel im Hoheitsgebiet eines anderen
Mitgliedstaats aufhält oder dort einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, nachdem er
seinen ersten Antrag noch während des Verfahrens zur Bestimmung des zuständigen
Mitgliedstaats zurückgezogen hat, nach den Bestimmungen der Artikel 23, 24, 25 und 29 wieder
aufzunehmen, um das Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats zum Abschluss zu
bringen.

Diese Pflicht erlischt, wenn der Mitgliedstaat, der das Verfahren zur Bestimmung des zuständigen
Mitgliedstaats abschließen soll, nachweisen kann, dass der Antragsteller zwischenzeitlich das
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten für mindestens drei Monate verlassen oder in einem anderen
Mitgliedstaat einen Aufenthaltstitel erhalten hat.

Ein nach einem solchen Abwesenheitszeitraum gestellter Antrag im Sinne von Unterabsatz 2 gilt als
neuer Antrag, der ein neues Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats auslöst.
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